
Nicht Vergessen: Energieabgabenvergütung auch tür

Dienstleistungsbetriebe!
Ab dem Jahr 2002 wurde das Energieabga­

benvergÜtungsgesetz (EnAVG) dahingehend
geändert, dass fÜr alle Betriebe ein Anspruch
auf VergÜtung der Energieabgaben besteht
(Ausnahme: Betriebe die Erdgas, elektrische
Energie oder Wärme liefern). FÜr Dienst­
leistungsbetriebe besteht somit ab dem
Jahr 2002 die gesetzliche Möglichkeit, eine
VergÜtung der Energieabgaben zu erhalten,
auf die leider oftmals "vergessen" wird.

Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass
rÜckwirkend Dienstleistungsbetrieben die
EnergieabgabenvergÜtung vor dem Jahr
2002 noch ermöglicht wird. Mehr dazu im

folgenden Artikel.
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Die PrÜfung, ob sich eine Vergütung
ergibt, lohnt sich!

Grundsätzliches

Betrieben mit hohem EnergieaufWand
(elektrische Energie, Erdgas, Heizöl, Koh­

le, FlÜssiggas) werden auf Antrag die ent­
richteten Energieabgaben nach Abzug von
Selbstbehalten rückvergÜtet. Die Selbstbe­
halte für das Jahr 2004 wurden durch den

Gesetzgeber geändert.

Unter bestimmten Voraussetzungen
ergibt sich eine EnergieabgabenvergÜtung

schon bei einem jährlichen Energieauf­
wand von rund 4.000,00 € !

Voraussetzungen
Gemäß EnAVG werden die entrichteten

Energieabgaben nach Abzug eines variab­
len Selbstbehaltes und eines fixen Selbstbe­

haltes in der Höhe von 400,00 € vergÜtet.
Als variabler Selbstbehalt sind 0,5 % des

Nettoproduktionswertes oder ein, aus den
verbrauchten Energiemengen ermittelter,
Betrag (Vergleichswert), wenn dieser höher
ist, von den Energieabgaben abzuziehen.
Der Nettoproduktionswert ist die Differenz
aus den Umsätzen eines Betriebes und der

Vorleistungen von Unternehmen an diesen
Betrieb. Der Nettoproduktionswert wird

niedriger, je höher die Vorleistungen im
Verhältnis zu den Umsätzen sind (Perso-
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